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1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Stadt Lauchhammer beabsichtigt, in der Bertolt-Brecht-Stra�e die planerischen 
Voraussetzungen f�r die Erschlie�ung eines Wohngebietes herbeizuf�hren.

Das mit der Erstellung des Bebauungsplanes BP 2/2022 �Wohngebiet Bertolt-Brecht-
Stra�e� betraute Ingenieurb�ro Diecke hat das B�ro f�r Landschaftsplanung und 
Naturschutz (BLN) beauftragt, eine artenschutzrechtliche Begutachtung der 
Vorhabensfl�che vorzunehmen.

2 Grundlagen
2.1 Rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen der Bearbeitung bilden: 

� Gesetz �ber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I Nr. 51), zuletzt ge�ndert durch Artikel 48 des 
Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

� Richtlinie 97/62/EG des Rates vom 27. Oktober 1997 zur Anpassung der Richtlinie 
92/43/EWG (FFH-Richtlinie) zur Erhaltung der nat�rlichen Lebensr�ume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen an den technischen und wissenschaftlichen 
Fortschritt. - Amtsblatt der Europ�ischen Gemeinschaften Nr. L 305/42.

� Richtlinie des Rates �ber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (VSchRL) vom 
2. April 1979 (79/409/EWG) (zuletzt ge�ndert durch die Richtlinie 94/24/EG vom 
8.6.1994)

Am 18. Dezember 2007 sind die im Hinblick auf den Artenschutz relevanten �nderungen
des Bundesnaturschutzgesetzes zur Umsetzung des Urteils des Europ�ischen 
Gerichtshofs vom 10. Januar 2006 in der Rechtssache C-98/03 in Kraft getreten (BGBI I S 
2873). Au�erdem ist am 8. Dez. 2022 die Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes in 
Kraft getreten. Alle Gesetzeszitate beziehen sich im Folgenden auf diese Neufassung. 

Der besondere Artenschutz nach nationalem und europ�ischem Recht stellt ein 
eigenst�ndiges Instrument des Naturschutzes im Rahmen von Zulassungsverfahren dar. 

Im vorliegenden Artenschutzbeitrag (ASB) werden: 

� die artenschutzrechtlichen Verbotstatbest�nde nach � 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG bez�glich der gemeinschaftsrechtlich gesch�tzten Arten (alle europ�ischen 
Vogelarten, Arten des Anhang IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erf�llt 
werden k�nnen, ermittelt und dargestellt,

� sofern Verbotstatbest�nde erf�llt sind, die naturschutzfachlichen Voraussetzungen f�r 
eine Ausnahme von den Verboten gem. � 45 Abs. 7 BNatSchG gepr�ft. 
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Die ausschlie�lich national streng und besonders gesch�tzten Arten werden im Rahmen 
der Eingriffsregelung gem. � 17 Abs. 4 BNatSchG ber�cksichtigt. 

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbest�nde des � 44 Abs. 1 sind 
folgenderma�en gefasst:

"Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders gesch�tzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu t�ten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
besch�digen oder zu zerst�ren,

2. wild lebende Tiere der streng gesch�tzten Arten und der europ�ischen Vogelarten 
w�hrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, �berwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu st�ren; eine erhebliche St�rung liegt vor, wenn sich 
durch die St�rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhest�tten der wild lebenden Tiere der besonders gesch�tzten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu besch�digen oder zu zerst�ren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders gesch�tzten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu besch�digen oder zu 
zerst�ren."

Werden Verbotstatbest�nde nach � 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bez�glich der 
gemeinschaftsrechtlich gesch�tzten Arten ber�hrt, m�ssen die Ausnahmevoraus-
setzungen des � 45 Abs. 7 BNatSchG erf�llt sein. 

Als f�r Bauvorhaben einschl�gige Ausnahmevoraussetzungen muss nachgewiesen 
werden, dass: 

� zwingende Gr�nde des �berwiegenden �ffentlichen Interesses, einschlie�lich solcher 
sozialer oder wirtschaftlicher Art, vorliegen,

� zumutbare Alternativen, die zu keinen oder geringeren Beeintr�chtigungen der 
relevanten Arten f�hren, nicht gegeben sind und 

� sich der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Arten nicht 
verschlechtert.

2.2 Planungsgrundlagen

Als Planungsgrundlage wurde verwendet:

� Vorentwurf zum Bebauungsplan BP 2/2022 �Wohngebiet Bertolt-Brecht-Stra�e� der 
Stadt Lauchhammer (ISP Ingenieurb�ro Stadtplanung Diecke, Stand Juli 2023)
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3 Vorhabensbeschreibung

Die Aufstellung des Bebauungsplans BP 2/2022 �Wohngebiet Bertolt-Brecht-Stra�e� hat
das Ziel, die planerischen Voraussetzungen f�r die Erschlie�ung eines allgemeinen 
Wohngebietes am Standort von ehemaligen mehrgeschossigen Wohnblockbebauungen
herbeizuf�hren. 

4 Untersuchungsgebiet

Das ca. 1,99 ha gro�e B-Plangebiet, welches gleichzeitig auch das Untersuchungsgebiet 
darstellt, befindet sich im Landkreis Oberspreewald-Lausitz auf den Flurst�cken 31-36, 37 
(teilweise), 52-56, 57 (teilweise), 61, 62 (teilweise) der Flur 32 und 1108-1110 der Flur 5,
Gemarkung Lauchhammer (vgl. Karte 1).

Das B-Plangebiet wird durch die gepflasterte Bertolt-Brecht-Stra�e in Nord-S�d-Richtung 
durchschnitten (Foto 7). Im terassierten Westteil des B-Plangebietes findet sich 
�berwiegend arten- und unterholzreicher Vorwald vor allem aus heimischen Laubgeh�lzen 
(u. a. Bergahorn, Spitzahorn, Birke, Robinie, Weide, Pappel, Silberpappel, Esche, Hasel, 
Wei�dorn, Echte Traubenkirsche, Sp�tbl�hende Traubenkirsche, Stieleiche, Kastanie, 
Linde, Hainbuche, Eschenahorn, Brombeere) in welche Reste der Zierstrauch- und 
Geh�lzfl�chen des ehemaligen Wohngebietes eingestreut sind (u. a. Fichte, Blaufichte, 
Platane, Roteiche, G�tterbaum, Forsythia, Spiraea, Berberitze, Falscher Jasmin, 
Mirabelle, Blutroter Hartriegel, Eibe, Mahonie, Bastardindigo, Liguster, Rose, 
Schneebeere, Pfirsich, Zierquitte und Flieder). Eingestreut sind drei gr��ere Freifl�chen 
von denen die n�rdlichste den Charakter eines Zierrasens tr�gt, welcher regelm��ig 
gem�ht wird (Foto 1). Die beiden anderen Freifl�chen k�nnen den ruderalen Gras- und 
Staudenfluren zugeordnet werden (Fotos 2 und 5), welche langj�hrig ungem�ht sind. 
Diese weisen Anf�nge von Geh�lzsukzession auf und werden stellenweise von 
Brombeerfluren eingenommen. Au�erdem geh�rt ein kleiner Teil des unbefestigten 
Parkplatzgel�ndes der Gardinen Oase zum Areal des B-Plangebietes (Foto 3). Am
Westrand des Vorhabensgebietes befindet sich zudem eine Bauschuttablagerung (Foto 
4). In den Geh�lzfl�chen findet sich stellenweise Siedlungsm�ll. Am S�drand des 
Westteils vom B-Plangebiet erstreckt sich eine gut besonnte B�schung (Foto 6).

Der terassierte Ostteil des B-Plangebietes wird zu ca. 50 % von ruderalen Gras- und 
Staudenfluren eingenommen (Fotos 8, 9 und 10). Diese sind von Einzelgeh�lzen j�ngeren 
bis mittleren Alters (v. a. Pappeln, Linden sowie Ahorn) und aufkommenden Robinien 
sowie Eschenahorn durchsetzt. Als botanische Besonderheit stockt im �u�ersten 
Nordwesten des Ostteils eine alte Baumhasel. Innerhalb der Freifl�chen finden sich 
stellenweise Ablagerungen von Betonteilen, Bauschutt und Erdstoffen (Foto 11). Die 
geschlossenen Geh�lzbereiche im Norden werden vor allem von Robinien und 
Eschenahorn gepr�gt, welche einen dichten Unterwuchs aus Spir�en aufweisen (Foto 9). 
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Der Geh�lzbereich im S�den setzt sich �berwiegend aus Kiefern-Vorwald zusammen 
(Foto 12). Der S�drand der �stlichen Teilfl�che des B-Plangebietes wird von einer kleinen
besonnten B�schung gepr�gt (Foto 12). 

Das B-Plangebiet grenzt im Norden an die Bertolt-Brecht-Stra�e und die Johannes-R.-
Becher-Stra�e sowie jenseitig davon befindliche, mehrgeschossige Wohnbebauung mit 
Gr�nfl�chen an. Entlang der Westgrenze des B-Plangebietes erstrecken sich 
Siedlungsbereiche mit Eigenheimbebauung und Hausg�rten, ein unversiegelter Parkplatz 
sowie eine Einzelhandlungseinrichtung (Gardinen Oase). Im S�dosten grenzt eine 
Kleingartenanlage mit Zuwegung an. Im Nordosten setzen sich die Geh�lzbereiche sowie  
Gras- und Staudenfluren des B-Plangebietes fort. Im S�den wird das B-Plangebiet von der 
Cottbuser Stra�e begrenzt. Jenseitig davon erstreckt sich auf ehemaligen 
Braunkohleabbaufl�chen ein gr��eres Waldgebiet im Umfeld des Kuthteiches. 

5 Ermittlung der pr�frelevanten Arten

Der Pr�frahmen des Artenschutzbeitrages umfasst die Arten des Anhang IV der FFH-RL 
sowie alle europ�ischen Vogelarten. Aufgrund der vorgefundenen Habitatstrukturen 
geh�ren Brutv�gel zu den pr�frelevanten Arten. Das Vorhabensgebiet befindet sich nicht 
in einem Bereich mit Rastvogelkonzentrationen. 

In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die im Land Brandenburg vorkommenden Arten des 
Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgef�hrt. 

Die Anhang IV-Arten wurden im Rahmen einer Potenzialanalyse auf ihre Relevanz hin 
abgepr�ft. Grundlage hierf�r sind u. a. die von April bis Juni 2023 im Untersuchungsgebiet 
durchgef�hrten Erfassungen (vgl. Kap. 6). Pr�frelevante Arten sind fett hervorgehoben.

Tab. 1: Pr�frelevante Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und ihr Vorkommen im 
Untersuchungsgebiet

Artengruppe/Arten Vorkommen im 
UG

Bemerkungen

S�ugetiere
Wolf Canis lupus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Biber Castor fiber kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Fischotter Lutra lutra kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Feldhamster Cricetus cricetus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Gro�es Mausohr Myotis myotis keine Quartiere pot. Jagdrevier
Nymphenfledermaus Myotis alcathoe keine Quartiere kein pot. Lebensraum
Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii keine Quartiere kein pot. Lebensraum
Fransenfledermaus Myotis nattereri keine Quartiere pot. Jagdrevier
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Artengruppe/Arten Vorkommen im 
UG

Bemerkungen

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus keine Quartiere pot. Jagdrevier
Gro�e Bartfledermaus Myotis brandtii keine Quartiere pot. Jagdrevier
Teichfledermaus Myotis dasycneme keine Quartiere kein pot. Lebensraum
Wasserfledermaus Myotis daubentonii keine Quartiere kein pot. Lebensraum
Braunes Langohr Plecotus auritus keine Quartiere pot. Jagdrevier
Graues Langohr Plecotus austriacus keine Quartiere pot. Jagdrevier
Mopsfledermaus Barbastella 

barbastellus
keine Quartiere pot. Jagdrevier

Breitfl�gelfledermaus Eptesicus serotinus keine Quartiere pot. Jagdrevier
Nordfledermaus Eptesicus nilssonii keine Quartiere Arealrestriktion
Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus keine Quartiere pot. Jagdrevier
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus keine Quartiere pot. Jagdrevier
M�ckenfledermaus Pipistrellus pygmaeus keine Quartiere pot. Jagdrevier
Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii keine Quartiere pot. Jagdrevier
Alpenfledermaus Hypsugo savii keine Quartiere kein pot. Lebensraum
Abendsegler Nyctalus noctula keine Quartiere pot. Jagdrevier
Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri keine Quartiere pot. Jagdrevier

Reptilien
Europ�ische 
Sumpfschildkr�te

Emys orbicularis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Glattnatter Coronella austriaca kein Vorkommen lt. Kartierung
�stliche 
Smaragdeidechse

Lacerta viridis kein Vorkommen lt. Kartierung

Zauneidechse Lacerta agilis vorkommend lt. Kartierung
Mauereidechse Podarcis muralis kein Vorkommen lt. Kartierung

Amphibien
Kammmolch Triturus cristatus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Moorfrosch Rana arvalis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Springfrosch Rana dalmatina kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Laubfrosch Hyla arborea kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Rotbauchunke Bombina bombina kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Knoblauchkr�te Pelobates fuscus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Kreuzkr�te Bufo calamita kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Wechselkr�te Bufo viridis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

K�fer
Heldbock Cerambyx cerdo kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
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Artengruppe/Arten Vorkommen im 
UG

Bemerkungen

Eremit Osmoderma eremita kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Scharlachroter Plattk�fer Cucujus cannaberinus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Breitrand Dytiscus latissimus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Schmalbindiger Breit-
fl�gel-Tauchk�fer

Graphoderus lineatus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Libellen
Sibirische Winterlibelle Sympaecma paedisca kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Gr�ne Keiljungfer Ophiogomphus caecilia kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Gro�e Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
�stliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Schmetterlinge
Eschen-Scheckenfalter Euphydryas aurinia kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Gro�er Feuerfalter Lycaena dispar kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Blauschillernder 
Feuerfalter

Lycaena helle kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Thymian-
Ameisenbl�uling

Maculinea arion kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbl�uling

Maculinea nausithous kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Heller Wiesenknopf-
Ameisenbl�ulimg

Maculinea teleius kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Nachtkerzenschw�rmer Proserpinus proserpina kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Mollusken
Kleine Flussmuschel Unio crassus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Zierliche Tellerschnecke Anisus vorticulus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Gef��pflanzen
Wasserfalle Aldrovanda versiculosa kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Sumpf-Engelwurz Angelica palustris kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Froschkraut Luronium natans kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Einfacher Rautenfarn Botrychium simplex kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Frauenschuh Cypripedium calceolus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Silberscharte Jurinea cyanoides kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Biegsames Nixkraut Najas flexilis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Kriechender Sellerie Apium repens kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
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Artengruppe/Arten Vorkommen im 
UG

Bemerkungen

Vorblattloses 
Vermeinkraut

Thesium abracteatum kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Liegendes B�chsenkraut Lindernia procumbens kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Firnisgl�nzendes 
Sichelmoos

Hamatocaulis 
vernicosus

kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Gr�nes Besenmoos Dicranum viride kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Gr�nes Koboldmoos Buxbaumia viridis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
Langstieliges 
Schwanenhalsmoos

Meesia longiseta kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Die artenschutzrechtliche Pr�fung erstreckt sich somit auf Flederm�use, die Zauneidechse 
und Brutv�gel.

6 Methodik der floristischen und faunistischen Erfassungen

Flora 

Aufnahmen von Pflanzenarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie sonstiger
besonders oder streng gesch�tzter Florenelemente wurden am 17. Mai und 4. Juli 2023
vorgenommen.

Habitatb�ume, Flederm�use, Holz bewohnende K�fer, Hornissen

Erfassungen von H�hlungen, Ritzen und Spalten als Lebensst�tten f�r Flederm�use, 
Brutv�gel, Holz bewohnende K�fer und Hornissen in B�umen wurden am 21. April und 12. 
Juni 2023 innerhalb des B-Plangebietes durchgef�hrt. 

Bez�glich des Auftretens Holz bewohnender K�ferarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 
(Eremit, Heldbock) sowie weiterer besonders gesch�tzter Arten (Hirschk�fer, Rosenk�fer) 
wurde auf vor allem arttypische Fra�bilder bzw. das Auftreten von Fra�resten (Kotpillen) 
der betreffenden Arten geachtet.

Reptilien

Kartierungen zu Reptilienvorkommen innerhalb des B-Plangebietes wurden von Ende April
bis Mitte Juni 2023 vorgenommen. Die mit zwei Kartierern gleichzeitig durchgef�hrten 
Begehungen fanden an windarmen, sonnigen und nicht zu warmen Vor- oder 
Nachmittagen des 21. April, 3., 8. und 29. Mai sowie des 12. Juni statt. Diese erfolgten 
durch langsames Abschreiten von f�r Reptilien (resp. Zauneidechsen) geeigneten 
Habitatstrukturen (v. a. S�ume und Geh�lzr�nder, trockene Grasl�nder, B�schungen und 
Verwallungen, Bauschutt- und Erdstoffablagerungen) und Aufscheuchen derselben. 
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Brutv�gel

Die Brutvogelkartierung wurde als fl�chendeckende Revierkartierung aller Arten im 
Untersuchungsgebiet durchgef�hrt. Die Kartierungsleistungen umfassten 7 morgendliche 
Begehungen zur Hauptbrutzeit im Zeitraum von Mitte April bis Anfang Juni 2023 und 
wurden teils als Beibeobachtungen im Rahmen der Reptilienkartierung durchgef�hrt. Die 
Erfassungstage waren der 13. und 21. April, der 3., 8., 17. und 29. Mai, der 12. Juni sowie 
der 4. Juli. Gesang der M�nnchen in Verbindung mit Reviertreue, in manchen F�llen auch 
das Warnen der Altv�gel und Futtertragen, Nestfunde oder sonstiges ein Revier 
anzeigendes Verhalten wurden als ausreichende Hinweise auf ein Revier bzw. Brut-
vorkommen gewertet.

Waldameisen

Kartierungen von Nestern gesetzlich gesch�tzter Waldameisenarten erfolgten am 21. April 
2023. 

7 Wirkungen des Vorhabens

Nachfolgend werden potenzielle baubedingte Wirkfaktoren abgepr�ft, welche bezogen auf 
das Vorhaben �B-Plan Nr. 2/2022 Wohngebiet Bertolt-Brecht-Stra�e in Lauchhammer�
relevante Beeintr�chtigungen und St�rungen von europarechtlich und nationalstaatlich 
gesch�tzten Tierarten verursachen k�nnen. Betriebs- und anlagenbedingte Wirkfaktoren 
treten voraussichtlich nicht auf.

FlÄcheninanspruchnahme

Es werden durch das geplante Bauvorhaben im Umfang von ca. 6.800 m2 Lebensr�ume 
der Zauneidechse in Anspruch genommen. Zus�tzlich gehen als Brutvogellebensraum 
Geh�lzfl�chen in einer Gr��enordnung von ca. 10.600 m2 verloren.

LÄrmwirkungen, optische StÅrungen, ErschÇtterungen

Im Zuge von Bauma�nahmen k�nnen L�rmemissionen und optische St�rungen 
entstehen, welche zu St�rungen von Zauneidechsen und Brutv�geln f�hren k�nnen. 

NÄhr- und Schadstoffemissionen, 

Im Fall von Havarien baubedingt auftretende Schadstoffemissionen sind zwar nicht 
auszuschlie�en, sind aber in ihrer Wirkung auf die vorkommenden Arten vernachl�ssigbar.

Barrierewirkungen/Zerschneidung

Barriere- oder Zerschneidungswirkungen treten nicht auf. Wanderungsbewegungen f�r 
Reptilien bleiben weiterhin gew�hrleistet.  
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TÅtungsrisiko

Durch das geplante Bauvorhaben besteht eine potenzielle T�tungsgef�hrdung f�r 
Zauneidechsen, V�gel und Waldameisen.

8 Bestandsdarstellung und artenschutzrechtliche Pr�fung
8.1 Flora

Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie wurden im B-Plangebiet nicht 
festgestellt. Es wurden auch keine weiteren streng oder besonders gesch�tzten
Pflanzenarten nach der Bundesartenschutzverordnung nachgewiesen.  

8.2 Habitatb�ume, Flederm�use, H�hlen bewohnende Brutv�gel, Holz bewohnende 
K�fer, Hornissen

Habitatb�ume

Innerhalb des geplanten Baubereichs wurden im Fr�hjahr 2023 keine B�ume mit 
H�hlungen, Ritzen oder Spalten gefunden, welche Flederm�usen, in H�hlen br�tenden 
V�geln oder der Hornisse potenzielle Fortpflanzungs- und/oder Ruhest�tten bieten
k�nnen.

Flederm�use

Fledermausquartiere finden sich im B-Plangebiet nicht. Das Vorhabensgebiet stellt 
allerdings ein potenzielles Jagdhabitat diverser Fledermausarten (vgl. Tab. 1) dar. 
Jagdreviere von Flederm�usen unterliegen jedoch nicht dem gesetzlichen Schutz des 
BNatSchG. 

Holz bewohnende K�fer

Vorkommen von Eremit, Heldbock, Scharlachrotem Plattk�fer und Hirschk�fer wurden im 
B-Plangebiet nicht gefunden und sind dort derzeit auch nicht zu erwarten. 

8.3 Reptilien

Bei den Kartierungen zur Reptilienfauna im Fr�hjahr 2023 wurde innerhalb des 
Untersuchungsgebietes mit der Zauneidechse nur eine Reptilienart festgestellt. Die
Blindschleiche ist zus�tzlich potenziell vorkommend.

Die Zauneidechse gilt nach der aktuellen Roten Liste des Landes Brandenburg
(SCHNEEWEI� et al. 2004) als gef�hrdet. Sie ist nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng 
gesch�tzt und geh�rt zu den Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie. Die Blindschleiche 
ist besonders gesch�tzt und gilt als ungef�hrdet.
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Tab. 2: Gef�hrdungs- und Schutzstatus der nachgewiesenen und potenziell 
vorkommenden Reptilienarten

Art RL Bbg Schutzstatus 
Zauneidechse Lacerta agilis 3 s, IV
Blindschleiche Anguis fragilis - b

A b k � r z u n g e n: 

Gef�hrdung: RL Bbg - Rote Liste Brandenburg (SCHNEEWEI� et al. 2004)

Gef�hrdungskategorien: 3 - gef�hrdet

Schutzstatus: s  - streng gesch�tzte Art gem�� BNatSchG � 7 Abs. 2 Nr. 14,
b  - besonders gesch�tzte Art gem�� BNatSchG � 7 Abs. 2 Nr. 13,
IV - Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Zauneidechse

Im Verlauf des Fr�hjahrs 2023 wurden innerhalb des B-Plangebietes insgesamt 53
Eidechsen nachgewiesen (vgl. Karte 2). Die meisten davon konnten als Zauneidechsen 
determiniert werden (Fotos 13, 14, 15). Auch bei den nicht genau erkannten Eidechsen ist 
von Zauneidechsen auszugehen. Mehrfacherfassungen einzelner Individuen wurden in 
der Kartendarstellung dabei soweit wie m�glich eliminiert. Unter den erfassten Tieren 
befanden sich 27 Adulte. Bei den nachgewiesenen subadulten Tieren handelte es sich 
�berwiegend um vorj�hrige Jungtiere. Besiedelt werden vor allem die ruderalen Gras- und 
Staudenfluren, Geh�lzrandbereiche, B�schungen und Verwallungen sowie die 
Ablagerungen von Betonteilen, Bauschutt und Erdstoffen. Im Bereich des regelm��ig 
gem�hten Zierrasens wurden hingegen keine Eidechsen festgestellt. 

Da bei Zauneidechsenkartierungen, selbst bei h�herer Begehungsanzahl immer nur ein 
Teil der gesamten Population erfasst werden kann, wird in Anlehnung an BLANKE (2004) 
unter der Annahme eines Faktors 3 im B-Plangebiet eine Populationsgr��e von ca. 100
Adulten und �lteren Subadulten vermutet. Hinzu kommt im Sp�tsommer/Herbst eine 
gr��ere Anzahl von Schl�pflingen, welche jedoch nicht planungsrelevant sind, da die 
Jungtiere keine festen Reviere besetzen und sich innerhalb der Reviere der Adulten 
einnischen.

Das Vorkommen der Zauneidechse im Untersuchungsgebiet ist wohl Teil einer gr��eren
Population, welche auch n�rdlich angrenzende ruderale Gras- und Staudenfluren, die 
�stlich angrenzende Kleingartenanlage, westlich angrenzende Hausg�rten sowie das 
weiter im Norden befindliche Altabbaugebiet des Braunkohlenbergbaus besiedelt.

Im Folgenden werden in einem Formblatt die Betroffenheiten der Zauneidechse  
zusammenh�ngend beschrieben und die einzelnen Verbote des � 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG werden abgepr�ft. 
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Tab. 3: Formblatt Zauneidechse 

Zauneidechse

Schutzstatus

Anh. IV FFH-Richtlinie europ�ische Vogelart gem�� Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

Bestandsdarstellung

Kurzbeschreibung Aut�kologie/Verbreitung in BB
Zauneidechse: Die Zauneidechse ist �kologisch wenig anspruchsvoll und bevorzugt als Lebensraum krautiges 
oder bebuschtes sonniges und nur m��ig feuchtes Gel�nde. Wichtig sind vegetationsfreie Kleinfl�chen, die als 
Sonnenpl�tze dienen sowie in unmittelbarer N�he gelegene Versteckpl�tze wie B�sche, Steinhaufen u.�.. 
Zauneidechsen sind au�erhalb ihrer W interquartiere in Abh�ngigkeit von den W itterungsbedingungen von Anfang 
M�rz bis Mitte November anzutreffen. Die Eiablage findet normalerweise im Juni und Juli statt. Adulte Tiere 
(insbesondere M�nnchen) suchen schon Ende August, W eibchen sp�testens Anfang Oktober ihre W interquartiere 
auf. In den durchschnittlich sehr warmen Monaten Juni und Juli ist die t�gliche Aktivit�tszeit stark verringert und 
insbesondere die hei�en Tagesabschnitte werden gemieden. Die Zauneidechse ist im Land Brandenburg in 
nahezu allen Landesteilen zu finden und speziell in der Niederlausitz noch h�ufig anzutreffen.

Vorkommen im Untersuchungsraum
nachgewiesen potenziell m�glich

siehe oben

Prognose und Bewertung der Sch�digungs- und St�rungsverbote nach � 44 Abs. 1 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische Vermeidungsma�nahmen sowie vorgezogene Ausgleichsma�nahmen
gem. LBP vorgesehen
gem. FFH-VP vorgesehen
im Rahmen der artenschutzrechtlichen Pr�fung neu zu entwickeln

V1 - Errichtung eines Reptiliensperrzaunes (vgl. Kap. 9.1)
V2 - Abfang und Umsiedlung (vgl. Kap. 9.1)
K1 - Anlage eines Ersatzlebensraumes (vgl. Kap. 9.2)
K2 - Anlage eines Ersatzlebensraumes (vgl. Kap. 9.2)

Prognose und Bewertung des T�tungsverbotes gem. � 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 
Verletzung, T�tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Besch�digung, 
Zerst�rung von Fortpflanzungs- und Ruhest�tten (bau- und betriebsbedingt)

Verletzung, T�tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch bau- oder betriebsbedingte 
Kollisionen

signifikanteT�tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase

Die T�tungsgef�hrdung f�hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die T�tungsgef�hrdung f�hrt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Gefahr der baubedingten T�tung von Zauneidechsen kann durch das Errichten eines Reptiliensperrzaunes 
(V1) und ein vorheriges Abfangen und Umsiedeln (V2) gemindert werden. Da in der Praxis nicht alle Tiere 
abgefangen werden k�nnen, bleibt der Tatbestand der T�tung erhalten, dieser ist jedoch nicht signifikant und die 
verbleibende T�tungsgef�hrdung f�hrt nicht zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population.

Prognose und Bewertung der St�rungstatbest�nde gem. � 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches St�ren von Tieren w�hrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, �berwinterungs- und 
Wanderungszeiten (baubedingt)

Die signifikante St�rung f�hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Die St�rungen f�hren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

St�rungen der Zauneidechse k�nnen nicht vermieden werden. Die St�rungen f�hren jedoch nicht zu einer 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population.

Prognose und Bewertung der Sch�digungstatbest�nde gem. � 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. 
Abs. 5 BNatSchG:
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Entnahme, Besch�digung, Zerst�rung von Fortpflanzungs- und Ruhest�tten (baubedingt)
Besch�digung oder Zerst�rung von Fortpflanzungs- und Ruhest�tten, �kologische Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhest�tte wird im r�umlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Besch�digung oder Zerst�rung von Fortpflanzungs- und Ruhest�tten, �kologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhest�tte wird im r�umlichen Zusammenhang gewahrt

Eine Inanspruchnahme von durch die Zauneidechse genutzten Lebensr�umen in einer Gr��enordnung von ca. 
0,68 ha kann nicht vermieden werden. Diese wird durch die Neuanlage bzw. Aufwertung von zwei
Zauneidechsenlebensr�umen in mind. gleicher Gr��enordnung ausgeglichen (K1, K2). 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbest�nde

Die Verbotstatbest�nde nach � 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG
treffen zu (Darlegung der Gr�nde f�r eine Ausnahme erforderlich)
treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Pr�fung endet hiermit)

Da der Ausgleich nicht im unmittelbaren r�umlichen Zusammenhang erfolgt, ist ein Antrag auf Ausnahme nach � 
45 BNatSchG von den Verbotstatbest�nden des � 44 BNatSchG  erforderlich.

F�r die besonders gesch�tzte Blindschleiche gilt die Vermeidungsma�nahme V1 gleich
lautend. Abgefangene Blindschleichen sind in geeignete Habitate (z. B. in das 
Laubwaldgebiet s�dlich des B-Plangebietes umzusiedeln.

8.4 Brutv�gel

Bei den im Fr�hjahr 2023 durchgef�hrten Kartierungen wurden innerhalb des B-
Plangebietes 16 Brutvogelarten festgestellt (vgl. Tab. 4). Mit Ausnahme des Gr�nspechtes 
ist bei allen Arten von Brutvorkommen innerhalb des Untersuchungsgebietes auszugehen.
Der Gr�nspecht br�tet vermutlich im n�heren Umfeld und nutzt das Untersuchungsgebiet 
zur Nahrungssuche. Die festgestellten Brutvogelarten geh�ren ausschlie�lich zu den 
Bewohnern von W�ldern und Geh�lzen. 

Keine der nachgewiesenen Arten unterliegt einem Gef�hrdungsstatus nach der aktuellen 
�Roten Liste� des Landes Brandenburg (RYSLAVY et al. 2019). Alle vorkommenden
Brutvogelarten sind allerdings nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders gesch�tzt.
Der Gr�nspecht ist streng gesch�tzt.

Tab. 4: im Fr�hjahr 2023 im B-Plangebiet nachgewiesene Vogelarten mit ihrem Schutz-
und Gef�hrdungsstatus (Vogelarten mit Brutvorkommen im B-Plangebiet fett)

Art RL 
Bbg

Schutz-
status

Status 
(Reviere 

2023)
Ringeltaube Columba palumbus - b BV (1)
Gr�nspecht Picus viridis - s NR
Eichelh�her Garrulus garrulus - b mBV (1)
Blaumeise Cyanistes caeruleus - b BV (1)
Kohlmeise Parus major - b BV (2)
Schwanzmeise Aegithalos caudatos - b mBV (1)
Zilpzalp Phylloscopos collybita - b BV (3)
M�nchsgrasm�cke Sylvia atricapilla - b BV (2)
Klappergrasm�cke Sylvia curruca - b BV (1)
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Art RL 
Bbg

Schutz-
status

Status 
(Reviere 

2023)
Amsel Turdus merula - b BV (2)
Singdrossel Turdus philomelos - b BV (1)
Rotkehlchen Erithacus rubecula - b BV (2)
Nachtigall Luscinia megarhynchos - b BV (2)
Kernbei�er Coccothraustes coccothraustes - b mBV (1)
Buchfink Fringilla coelebs - b BV (1)
Gr�nfink Chloris chloris - b mBV (1)

A b k � r z u n g e n: 

Gef�hrdung: RL Bbg - Rote Liste Brandenburg (RYSLAVY et al. 2019) 

Gef�hrdungskategorien: 

Schutzstatus: b  - besonders gesch�tzte Art gem�� BNatSchG � 7 Abs. 2 Nr. 13,
s  - streng gesch�tzte Art gem�� BNatSchG � 7 Abs. 2 Nr. 14

Status: BV - Brutvogel mit Nistplatz im UG, mBV - m�glicher Brutvogel mit Nistplatz im UG, NR - Nahrungsrevier 
(Nistplatz au�erhalb des UG)

Im Folgenden werden in einem Formblatt die Betroffenheiten der Brutv�gel
zusammenh�ngend beschrieben und die einzelnen Verbote des � 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG abgepr�ft.

Tab. 5: Formblatt Brutv�gel der W�lder und Geh�lze

Artengruppe:  Brutv�gel der W�lder und Geh�lze
(Ringeltaube, Eichelh�her, Blau-, Kohl- und Schwanzmeise, Zilpzalp, M�nchs- und 
Klappergrasm�cke, Amsel, Singdrossel, Rotkehlchen, Nachtigall, Kernbei�er,
Buchfink, Gr�nfink)

Schutzstatus

Anh. IV FFH-Richtlinie europ�ische Vogelarten gem�� Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

Bestandsdarstellung

Kurzbeschreibung Aut�kologie/Verbreitung in BB
Bei den oben genannten Arten handelt es sich um mehr oder minder h�ufige, im Land Brandenburg ungef�hrdete 
Brutvogelarten. 

Vorkommen im Untersuchungsraum
nachgewiesen potenziell m�glich

siehe oben

Prognose und Bewertung der Sch�digungs- und St�rungsverbote nach � 44 Abs. 1 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische Vermeidungsma�nahmen sowie vorgezogene Ausgleichsma�nahmen
gem. LBP vorgesehen
gem. FFH-VP vorgesehen
im Rahmen der artenschutzrechtlichen Pr�fung neu zu entwickeln

V3 - bauzeitliche Regelung (vgl. Kap. 9.1)
K3 - Ausgleichspflanzung (vgl. Kap. 9.2)

Prognose und Bewertung des T�tungsverbotes gem. � 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 
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Verletzung, T�tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Besch�digung, 
Zerst�rung von Fortpflanzungs- und Ruhest�tten (baubedingt)

Verletzung, T�tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch baubedingte Kollisionen

signifikante T�tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase, 

Die Kollisionsgef�hrdung f�hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Kollisionsgef�hrdung f�hrt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Eine baubedingte T�tung von Embryonen oder Jungv�geln der oben genannten Arten kann durch eine bauzeitliche 
Regelung vermieden werden (V3).

Prognose und Bewertung der St�rungstatbest�nde gem. � 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches St�ren von Tieren w�hrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, �berwinterungs- und 
Wanderungszeiten

Die signifikante St�rung f�hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Die St�rungen f�hren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Eine baubedingte St�rung von Bruten der in Geh�lzen br�tenden Arten kann durch eine bauzeitliche Regelung 
vermieden werden (V3). Baubedingte St�rungen setzen mit der Baufeldber�umung ein. Im direkten Anschluss an 
die au�erhalb der Brutzeit durchgef�hrte Baufeldber�umung kommt es zu einem Vorantreiben der Bauma�nahme 
und damit zu einer regelm��igen St�rung. Insofern ist davon auszugehen, dass sich die betroffenen 
Brutvogelarten ausschlie�lich au�erhalb der f�r sie relevanten St�rzonen ansiedeln werden.

Prognose und Bewertung der Sch�digungstatbest�nde gem. � 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. 
Abs. 5 BNatSchG:

Entnahme, Besch�digung, Zerst�rung von Fortpflanzungs- und Ruhest�tten 
Besch�digung oder Zerst�rung von Fortpflanzungs- und Ruhest�tten, �kologische Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhest�tte wird im r�umlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Besch�digung oder Zerst�rung von Fortpflanzungs- und Ruhest�tten, �kologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhest�tte wird im r�umlichen Zusammenhang gewahrt

In einer Gr��enordnung von ca. 1,06 ha werden als Bruthabitate geh�lzbewohnender V�gel genutzte 
Geh�lzfl�chen durch das geplante Vorhaben beseitigt. Diesen Eingriffen stehen Ausgleichspflanzungen in gleicher 
Gr��enordnung gegen�ber (K3). Ein time-lag-Effekt l�sst sich dabei nicht vermeiden, da die neu angelegten 
Geh�lzfl�chen naturgem�� erst ein gewisses Alter erreichen m�ssen, um den verloren gehenden Lebensraum zu 
ersetzen. Vogelarten mit gro�r�umigeren Revieranspr�chen k�nnen f�r die Anlage von Nistst�tten in benachbarte 
Lebensr�ume ausweichen. Bei h�ufigen Kleinvogelarten ist dies nicht immer gegeben, da oft alle geeigneten 
Bruthabitate schon besetzt sind. Die tempor�r zu erwartenden Bestandsr�ckgange liegen jedoch im Bereich 
nat�rlicher Schwankungsbreiten und fallen somit unter die Erheblichkeitsschwelle.

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbest�nde

Die Verbotstatbest�nde nach � 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG
treffen zu (Darlegung der Gr�nde f�r eine Ausnahme erforderlich)
treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Pr�fung endet hiermit)

8.5 Waldameisen

Am Ostrand des B-Plangebietes wurde im Fr�hjahr 2023 ein gr��erer Nesth�gel der nach 
der Bundesartenschutzverordnung besonders gesch�tzten Wiesen-Waldameise (Formica 
pratensis) festgestellt (siehe Karte 2, Foto 16). 

Das Ameisennest ist vor Baubeginn, m�glichst w�hrend der Sonnungsphase im Fr�hjahr,
durch eine Fachfirma an einen geeigneten neuen Standort im n�heren Umfeld 
umzusetzen (V4 - Kap. 9.1).

Fazit: Unter Ber�cksichtigung der dargestellten Vermeidungs-, Minderungs- und 
Kompensationsma�nahmen kommt es bei den relevanten Arten/Artengruppen zu keinen 
erheblichen Beeintr�chtigungen. Verbotstatbest�nde nach � 44 BNatSchG, Abs. 1 i. V. mit 
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Abs. 5 treten somit aller Voraussicht nach nicht ein.

F�r die Verbringung von Zauneidechsen ist ein Antrag auf Ausnahme nach � 45 
BNatSchG von den Verbotstatbest�nden des � 44 BNatSchG  erforderlich.

9 Ma�nahmen
9.1 Vermeidungs- und Minderungsma�nahmen

V1 Zur Vermeidung der Wiedereinwanderung von Reptilien in das �stliche Baufeld ist 
vor dem Reptilienabfang entlang der n�rdlichen und �stlichen B-Plangrenze ein 
Reptiliensperrzaun mit Umlenkb�gen zu errichten. 

Der Schutzzaun ist aus glattwandiger ca. 70 cm hoher Plastikfolie herzustellen und 
ca. 20 cm in den Boden einzugraben. Alle zwei Meter ist dieser an in den Boden 
eingelassenen Holzpfosten zu verschrauben (Foto 18). Die Holzpfosten sind an der 
zur Baufl�che weisenden Seite vorzusehen. Alternativ kann auch ein Fertigzaun mit 
glattwandiger Zaunfolie verwendet werden.

V2 Zur Vermeidung bzw. Minderung der baubedingten T�tungsgefahr von Reptilien ist 
im Rahmen einer naturschutzfachlichen Baubetreuung im Zeitraum von April bis
Oktober vor dem Baubeginn ein Abfang von Reptilien aus dem Baubereich 
vorzunehmen. Geeignete Fangmethoden sind Netz-, Hand- oder Handfang mit 
Schlingen sowie das Auslegen von Reptilienmatten. Nach dem Fang sind die 
Zauneidechsen in eines der Ersatzhabitate (K1 oder K2) �berzusiedeln. 
Blindschleichen sind in das s�dlich angrenzende Laubwaldgebiet oder das 
Zauneidechsen-Ersatzhabitat (K2) zu verbringen. Der Fang und die Umsiedlung 
sind zu dokumentieren.

V3 Zur Vermeidung der Beeintr�chtigung von Brutv�geln w�hrend der 
Fortpflanzungszeiten sind Holzungsarbeiten nur von Anfang Oktober bis Ende 
Februar des Folgejahres vorzunehmen. 

V4 Das vom Eingriff betroffene Waldameisennest ist vor Baubeginn, m�glichst 
w�hrend der Sonnungsphase im Fr�hjahr, durch eine Fachfirma an einen 
geeigneten neuen Standort im n�heren Umfeld umzusetzen.  

9.3 Kompensationsma�nahmen 

K1 Als Ausgleich f�r den Verlust von Zauneidechsenlebensr�umen im geplanten B-
Plangebiet ist innerhalb der geplanten Ausgleichsfl�che Streuobstwiese 
Gr�newalde im Jahr vor dem Baubeginn die Ausgestaltung eines ca. 0,28 ha 
gro�en Zauneidechsenhabitates vorzunehmen (vgl. Karte 4). 

Die Streuobstwiese befindet sich auf dem Flurst�ck 576, Flur 3, Gemarkung 
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Gr�newalde. Das Flurst�ck ist derzeit noch im Eigentum der Stadt Lauchhammer, 
wird aber zeitnah in das Eigentum der Umweltstiftung Gr�ne Tatze �bergehen. Der 
NABU Regionalverband Senftenberg e. V. bekommt in diesem Zusammenhang ein 
Nie�brauchsrecht einger�umt. 

Der als Zauneidechsenhabitat zu entwickelnde Teil befindet sich im s�dh�ngigen 
Norden der Streuobstwiese und wird derzeit von einer trockenen Grasflur 
eingenommen, welche regelm��ig von Schafen beweidet wird (Fotos 19 und 21). 
Der s�dliche, flache Teil der Streuobstwiese wird von einer Frischwiese gepr�gt und 
ist f�r eine Besiedlung durch die Zauneidechse nicht geeignet. Neben Reihen von 
�lteren und jungen Obstgeh�lzen befinden sich auf der zuk�nftigen Habitatfl�che 
noch eine kleine Brombeerhecke, sowie Ablagerungen von Wurzelstubben und 
Bauschutt (Foto 20). Der Bauschutt soll demn�chst von der Fl�che entfernt werden. 

Der als Zauneidechsen-Ersatzlebensraum vorgesehene Teil der Streuobstwiese 
weist derzeit aufgrund der Armut an Strukturelementen und der regelm��igen 
Beweidung keine Besiedlung durch die Zauneidechse auf, welches durch am 7. 
Oktober 2024 und 2. Mai 2025 durchgef�hrte Kartierungen nachgewiesen wurde. 
Sie besitzt ansonsten aber ein gutes Aufwertungspotenzial. Durch die Einbringung 
zus�tzlicher Habitatelemente (Stein- und/oder Stubbenhaufen) und eine �nderung 
im Pflegeregime kann eine f�r die Zauneidechse gute Habitatqualit�t erreicht 
werden.

Zur Aufwertung des Zauneidechsen-Lebensraumes sind durch den 
Vorhabenstr�ger 28 Stein- und/oder kombinierte Stein- und Stubbenhaufen
zwischen den Geh�lzreihen einzubringen. Der Anteil der kombinierten 
Stubbenhaufen sollte dabei 30 % nicht �berschreiten. 

F�r die Stein- und/oder Stubbenhaufen sind in ca. 10 m Abstand Fl�chen von ca. 2 
m Durchmesser muldenf�rmig bis zu einer Tiefe von ca. 0,4 m auszuheben und mit 
l�ckig aufgeschichtetem Naturstein der Gr��enklasse 10-30 cm bzw. in einer 
Kombination von Natursteinen und Baumstubben bis 1 m �ber Gel�ndeoberkante 
zu bef�llen. An den Ost-, S�d- und Westseiten der Haufwerke ist ein Sandkranz aus 
Wandkies anzulegen. Die Haufwerke sind mit trockenem Astwerk locker 
abzudecken (vgl. Foto 17). Die Gesamtgr��e eines Haufwerkes bel�uft sich dabei 
auf ca. 3 m3.

Die Erarbeitung eines an die Bed�rfnisse der Zauneidechse angepassten 
Pflegeregimes sowie die Detailplanung und Herstellung des Ersatzhabitates sind
durch eine naturschutzfachliche Baubetreuung vorzunehmen bzw. zu begleiten. 
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K2 Als Ausgleich f�r den Verlust von Zauneidechsenlebensr�umen im geplanten B-
Plangebiet ist innerhalb der geplanten Ausgleichsfl�che ehemaliger Hundeplatz in 
Lauchhammer-Mitte im Jahr vor dem Baubeginn die Aufwertung eines insgesamt 
ca. 0,58 ha gro�en Zauneidechsenhabitates vorzunehmen (vgl. Karte 5). 

Der ehemalige Hundeplatz ist auf dem Flurst�ck 567, Flur 13, Gemarkung 
Lauchhammer lokalisiert. Das Flurst�ck befindet sich im Eigentum der Stadt 
Lauchhammer.

Der ehemalige Hundeplatz, welcher etwa h�lftig durch einen in Nord-S�d-Richtung 
verlaufenden Waldweg durchschnitten ist, wird �berwiegend von einer mehr oder 
weniger dichten Landreitgrasflur mit eingestreuten Brombeerfluren eingenommen, 
in welche sukzessiv Geh�lze (v. a. Birken, Espen und Robinien) vordringen (Fotos 
22 bis 27). Bei Kartierungsdurchg�ngen am 7. Oktober 2024 sowie am 20. Juli, 2. 
und 9. August 2025 wurde vor allem im Westteil und in den westlichen zwei Dritteln 
des Ostteiles eine schon nahezu fl�chendeckende Zauneidechsenbesiedlung 
festgestellt, so dass hier die Besiedlungsdichte durch Einbringung zus�tzlicher 
Habitatelemente nicht mehr relevant erh�ht werden kann. Als Fl�chen mit h�herem 
Aufwertungspotenzial verbleiben ein ca. 700 m2 gro�er, strukturarmer 
Landreitgrasstreifen am Ostrand des ehemaligen Hundeplatzes (Foto 26) sowie von 
Geb�uderuinen, -fundamenten und Betonfl�chen versiegelte, teils verm�llte Areale 
(ca. 350 m2) im Nordwesten des ehemaligen Hundeplatzes (Fotos 28 bis 31). 

Zur Aufwertung des Zauneidechsen-Lebensraumes ist durch den Vorhabenstr�ger 
zun�chst die Entsiegelung der bisher von Geb�uderuinen, -fundamenten und 
Betonfl�chen versiegelten Areale im Nordwesten des ehemaligen Hundeplatzes 
vorzunehmen. Im Bereich der Entsiegelungsfl�chen und am Ostrand des 
Hundeplatzes sind danach insgesamt 22 Stein- und/oder kombinierten Stein- und 
Stubbenhaufen zu platzieren. Der Anteil der kombinierten Stubbenhaufen sollte 
dabei 30 % nicht �berschreiten. 

Die Stein- und/oder Stubbenhaufen sind wie bei  K1 beschrieben anzulegen.

Die Erarbeitung eines an die Bed�rfnisse der Zauneidechse angepassten 
Pflegeregimes sowie die Detailplanung und Herstellung des Ersatzhabitates sind
durch eine naturschutzfachliche Baubetreuung vorzunehmen bzw. zu begleiten.

K3 Als Ausgleich f�r verloren gehende Bruthabitate von V�geln der Geh�lze ist eine 
artenreiche Laubwaldfl�che mit heimischen, standortgerechten Geh�lzen in einer 
Gr��e von 1,06 ha neu anzulegen. 
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Fotodokumentation

Foto 1: regelm��ig gem�hter Zierrasen, 
Zierstr�ucher und Einzelgeh�lze, Baumreihen
(Foto: Wiesner, 21.4.23)

Foto 2: ruderale Gras- und Staudenflur
zwischen Laubholzarealen (Foto: Wiesner, 
4.7.23)

Foto 3: ruderale Gras- und Staudenflur sowie 
nicht befestigter Parkplatz am Nordwestrand 
des Planungsgebietes (Foto: Wiesner, 
21.4.23)

Foto 4: Bauschuttablagerung am Westrand 
des B-Plangebietes (Foto: Wiesner, 21.4.23)
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Foto 5: von Vorwald eingeschlossene 
ruderale Gras- und Staudenflur sowie 
unbefestigte Zuwegung im S�dwesten des B-
Plangebietes (Foto: Wiesner, 21.4.23)

Foto 6: B�schung entlang der Cottbuser 
Stra�e sowie Vorwald aus Laubbaumarten 
und Zierstr�uchern  (Foto: Wiesner, 21.4.23)

Foto 7: gepflasterte Bertolt-Brecht-Stra�e, 
Fu�weg, B�schung und Vorwald aus 
Laubbaumarten im Westen des B-
Plangebietes  (Foto: Wiesner, 4.7.23)

Foto 8: ruderale Gras- und Staudenflur sowie 
Vorwald aus Laubbaumarten im Nordosten 
des B-Plangebietes (Foto: Wiesner, 4.7.23)



Artenschutzbeitrag zum Bebauungsplan BP 2/2022 �Wohngebiet Bertolt-Brecht-Stra�e� der Stadt Lauchhammer

B�ro f�r Landschaftsplanung und Naturschutz Dipl.-Ing. Thomas Wiesner
24

Foto 9: ruderale Gras- und Staudenflur sowie 
Vorwald aus Robinie und Eschenahorn und 
Zierstr�uchern im Osten des B-Plangebietes 
(Foto: Wiesner, 21.4.23)

Foto 10: geschotterte Parkfl�che, ruderale 
Gras- und Staudenflur sowie Vorwald aus 
Laubbaumarten (Foto: Wiesner, 4.7.23)

Foto 11: Ablagerungen von Betonteilen und 
Bauschutt und Parkfl�che am Ostrand des 
Vorhabengebietes (Foto: Wiesner, 21.4.23)

Foto 12: B�schung entlang der Cottbuser 
Stra�e sowie Kiefern-Vorwald und solit�res
Laubgeh�lz  (Foto: Wiesner, 21.4.23)
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Foto 13: sich sonnendes Zauneidechsen-
weibchen im Bereich der abgelagerten 
Betonteile (Foto: Wiesner, 29.5.23)

Foto 14: rotr�ckige Form eines 
Zauneidechsen-Weibchens (Foto: Wiesner, 
21.4.23)

Foto 15: Zauneidechsen-M�nnchen  (Foto: 
Wiesner, 21.4.23)

Foto 16: Nesth�gel der Wiesen-Waldameise 
(Foto: Wiesner, 21.4.23)

Foto 17: Beispiel f�r einen Natursteinhaufen 
mit Astwerk- und Reisigabdeckung (Foto: 
Wiesner)

Foto 18: Beispiel f�r einen Reptiliensperrzaun 
(hier mit Tor) (Foto: Wiesner)
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Foto 19: Flurst�ck 576 auf der 
Streuobstwiese Gr�newalde (Foto: Wiesner, 
7.10.24)

Foto 20: Streuobstwiese Gr�newalde mit 
Stubben- und Bauschuttablagerung am 
Westrand des Flurst�ck 576 (Foto: Wiesner, 
7.10.24)

Foto 21: Flurst�ck 576 auf der 
Streuobstwiese Gr�newalde (Foto: Wiesner, 
2.5.25)

Foto 22: Ostteil des ehemaligen 
Hundeplatzes auf dem Flurst�ck 567 (Foto: 
Wiesner, 7.10.24)

Foto 23: Westteil des ehemaligen 
Hundeplatzes auf dem Flurst�ck 567 (Foto: 
Wiesner, 20.7.25)

Foto 24: Westteil des ehemaligen 
Hundeplatzes auf dem Flurst�ck 567 (Foto: 
Wiesner, 20.7.25)
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Foto 25: Ostteil des ehemaligen 
Hundeplatzes auf dem Flurst�ck 567 (Foto: 
Wiesner, 2.8.25)

Foto 26: strukturarme Landreitgrasflur am 
Ostrand des ehemaligen Hundeplatzes auf 
dem Flurst�ck 567 (Foto: Wiesner, 2.8.25)

Foto 27: S�dwesten des ehemaligen 
Hundeplatzes auf dem Flurst�ck 567 (Foto: 
Wiesner, 2.8.25)

Foto 28: Geb�uderuine und Fundamente im 
Nordwesten des ehemaligen Hundeplatzes
auf dem Flurst�ck 567 (Foto: Wiesner, 
9.8.25)

Foto 29: Geb�uderuine im Nordwesten des 
ehemaligen Hundeplatzes auf dem Flurst�ck 
567 (Foto: Wiesner, 9.8.25)

Foto 30: Geb�uderuine im Nordwesten des 
ehemaligen Hundeplatzes auf dem Flurst�ck 
567 (Foto: Wiesner, 9.8.25)
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Foto 31: Fundamente im Nordwesten des 
ehemaligen Hundeplatzes auf dem Flurst�ck 
567 (Foto: Wiesner, 9.8.25)
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